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Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern und Beamten des Freistaates Bayern an Bild-
schirmen;
hier: Untersuchung der Augen / Erstattung der Kosten für die Beschaffung von Sehhilfen

Sehr geehrteDamenund Herren,

zu Ihrer Anfrage, ob die Regelungender Bildschirmarbeitsverordnungauch ftir LehrkräfteAn-

wendungfinden,die

· den Computer nur wenige Stunden in der Woche im Unterricht einsetzen

· den Computer ausschließlich zur Unterrichtsvorbereitung nutzen

teilen wir Ihnen mit:

Nach Nr. 1.1 der Richtlinienzum Vollzug des Arbeitsschutzgesetzesim öffentlichenDienst des

FreistaatesBayern (GemBekvom 13. Oktober2000 - StAnzNr. 45; FMBI S. 308 -) regeln die

Richtlinienauch den Vollzugder auf das ArbeitsschutzgesetzgestütztenRechtsverordnungen,zu

denen auch die Bildschirmarbeitsverordnunggehört, in den Dienststellendes FreistaatesBayern.

Dienststellenin diesem Sinnesind alle Behörden. .. des FreistaatesBayern.Bereits darausergibt

sich, dass eine Tätigkeit am Computer ausschließlichzur Unterrichtsvorbereitung,also in der

Regelzu Hause,nichtvon den arbeitsschutzrechtlichenVorschriftenerfasstwerdenkann.

Darüber hinaus sind Beschäftigte im Sinne der Bildschirmarbeitsverordnungnur Beschäftigte,

die gewöhnlichbei einem nicht unwesentlichenTeil ihrer normalenArbeit ein Bildschirmgerät

benutzen (§ 2 Abs. 3 Bildschirmarbeitsverordnung;Abschnitt I Nr. 2 Satz 2 der Richtlinienzur.
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Regelungvon Arbeitsbedingungenfür Arbeitnehmerauf Bildschirmarbeitsplätzen);in § 2 Abs. 1

des Tarifvertrages über die Arbeitsbedingungenvon Arbeitnehmernan Bildschirmgerätenist

ferner bestimmt,dass Bildschirm-Arbeitsplätzealle Arbeitsplätzesind,bei denendie Arbeitsauf-

gaben am Bildschirmgerätbestimmendfür die gesamteTätigkeitsind und dies dann der Fall ist,

wenn die Arbeitszeit am Bildschirmgerätdurchschnittlichmindestens 19,25 Stundenwöchent-

lich, also die Hälfteder regelmäßigenArbeitszeit,beträgt.

Diese Voraussetzungenliegen bei Lehrkräften,deren überwiegenderArbeitsschwerpunktregel-

mäßig die Unterrichtserteilungohne Computernutzungist,jedenfalls auch nicht die Unterrichts-

vorbereitungmit Computernutzung,nichtvor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eibert

Leitender Ministerialrat


